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Allgemeine Bedingungen
Die Bewilligung zur Organisation einer Lotterie wird nur dann erteilt, wenn der Erlös einem gemeinnützigen oder wohltätigen Zweck dient.

Der Wert der Lotteriegewinne muss mindestens 25 % der Verlosungssumme betragen.
Die Betriebsabgabe wird auf 2% des Gesamtbetrages der auszugebenden Lose festgesetzt. Die Abgabe darf nicht weniger als Fr. 100.-- betragen und muss vor der Aushändigung der Bewilligung bezahlt werden.

Die Anzahl sowie der Wert der Lose, die nicht verkauft wurden, sind dem Amt für Gewerbepolizei schriftlich bis spätestens 10 Tage nach der Ziehung mitzuteilen.
Name der gesuchstellenden Körperschaft, Institution, Personenvereinigung oder Stiftung : 

Adresse : 


PLZ : 

Ort :

Tel. Nr. Privat: 

Natel : 


Rechnungsadresse :
Zweckbestimmung des Erlöses : 


Lose :
Art der Preise :


Gesamtbetrag der Preise (minimum 25 %): 

Anzahl der Preise, welche verteilt werden (Schätzung möglich)?


Höchste Gewinnsumme :


Tiefste Gewinnsumme :


Anzahl der auszugebenden Lose :

Preis pro Los :


Dauert der Laufzeit der Lotterie : vom ___________________ bis __________________________

Datum der Ziehung : 


Bemerkung : 


Ort und Datum :


Unterschrift :
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